
S eit 25 Jahren ist das
Kriegsgräberabkommen
vom 16. Dezember 1992

die gesetzlich geregelte Grund-
lage für die deutsch-russi-
schen Anstrengungen, um vie-
len Familien Gewißheit über
den Verbleib ihrer Angehöri-
gen, den Nachweis einer Grab-
stelle beziehungsweise der na-
mentlichen Verewigung auf
einem Friedhof oder in einer
Gedenkstätte zu geben. Das
Abkommen ist eine Folgerege-
lung des deutsch-sowjetischen
Vertrags über gute Nachbar-
schaft, Partnerschaft und Zu-
sammenarbeit vom 9. Novem-
ber 1990, in dem nach der
Auflösung der UdSSR die Rus-
sische Föderation als Vertrags-
partner eingetreten ist, und
des „Zwei-plus-Vier-Vertrags“,
in dem die Verpflichtung der
Bundesrepublik zur Achtung
und zum Schutz sowie zur Er-
haltung und Pflege der so-
wjetischen Kriegsgräber und
Denkmale auf deutschem Bo-
den und die Absicht zur bilate-
ralen Regelung der damit zu-
sammenhängenden Fragen er-
klärt ist. Das Abkommen regelt
nicht nur Bestandsschutz, Er-
halt und Pflege der auf dem
Territorium des jeweils ande-
ren Staates gelegenen Gräber
von Kriegsopfern Deutschlands
und Rußlands, sondern zu-
gleich auch der Bürger der an-
deren Nachfolgestaaten der
Sowjetunion, die als Angehöri-
ge der Roten Armee gefallen
sind. Das Kriegsgräberabkom-
men mit Rußland vom 16. De-
zember 1992 war der erste Ver-
trag dieser Art mit einem Staat
der ehemaligen Sowjetunion.
Es folgten Abkommen mit Ar-
menien, Aserbaidschan, Bela-
rus, Estland, Georgien, Kasach-
stan, Lettland, Litauen, Moldo-
va, der Ukraine und Usbekistan.

Auf deutscher Seite ist der
Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge e. V. (VDK) da-
für zuständig, die Gräber der
deutschen Kriegstoten auf dem
Territorium Rußlands und in
den anderen Staaten zu erfas-
sen, zu erhalten und zu pfle-
gen. Der VDK legt seiner Arbeit
etwa 2,2 Millionen deutsche
Kriegstote an rund 11 800 Ver-
lustorten für das gesamte Ge-
biet der ehemaligen Sowjet-
union zugrunde. 
Nach Schätzungen und Be-

rechnungen von deutschen
und russischen Historikern sind
rund 5,7 Millionen sowjetische
Soldaten während des Zweiten
Weltkrieges in deutsche Ge-
fangenschaft geraten und von
ihnen 3,3 Millionen Tote zu be-
klagen. Das ist nach den er-
mordeten europäischen Juden
die zweitgrößte Opfergruppe
nationalsozialistischer Verbre-
chen. 2,8 Millionen sowjeti-
sche Männer, Frauen, Jugend-
liche und Kinder wurden zur
Zwangsarbeit ins damalige
Deutsche Reich verschleppt.
Die Zahl derjenigen, die die
Sklavenarbeit nicht überlebt
haben und in deutscher Erde
ruhen, ist bis heute unbekannt.
Gemeinden, Städte und

konfessionelle Friedhofsträger

werden mit dem deutsch-rus-
sischen Kriegsgräberabkommen
zur Erhaltung und Pflege von
rund 3 500 sowjetischen Sol-
datenfriedhöfen und Gräber-
stätten in allen Bundesländern.
Dazu gehört auch die Sanie-
rung von sowjetischen Ehren-
malen, die wie in Berlin-Tier-
garten (Straße des 17. Juni),
Berlin-Treptow (Treptower Park)
und Berlin-Pankow (Schön-
holzer Heide) auch an vielen
anderen Orten unter Denk-
malschutz stehen.
Neben dem staatlichen Auf-

trag der Kriegsgräberfürsorge,
geregelt im „Gesetz über die
Erhaltung der Gräber von
Krieg und Gewaltherrschaft“
(kurz: Gräbergesetz, GräbG),
wirken Stiftungen und Ge-
denkstätten zum Gedenken an
die Opfer der NS-Diktatur so-
wie gesellschaftliche Organi-
sationen und zahlreiche Ein-
zelpersonen vielfältig bei der
Pflege sowjetischer Gräber, der
Dokumentation der Gräber-
stätten und der Klärung von
Einzelschicksalen mit.
Durch das bürgerschaftliche

Engagement von ehrenamt-
lich tätigen Arbeits-, Initiativ-
und Interessengruppen meh-
rerer ostdeutscher Gesellschaf-
ten für Freundschaft mit den
Völkern Rußlands und Osteu-
ropas, die sich für die Bewah-
rung und Pflege der den so-
wjetischen Opfern des Krieges
und der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft gewidme-
ten Denkmale und Gräberstät-
ten einsetzen, konnte im Jahre
2005 eine Dokumentation zu
den sowjetischen Gräberstät-
ten und Ehrenmalen in Ost-
deutschland publiziert werden,

2007 folgte eine russischspra-
chige Ausgabe. Damit regten
die Autoren (Mitglieder ver-
schiedener deutscher West-
Ost-Gesellschaften) eine auf
alle Bundesländer erweiterte
Sammlung von Daten, Fakten
und Bildern über sowjetische
Kriegsgräber an und unter-
stützten aktiv ein entsprechen-
des Projekt am Deutsch-Russi-
schen Museum Berlin-Karls-
horst.
Bei ihrem Abzug aus

Deutschland bis 1994 hinter-
ließen die russischen Truppen
nach eigenen Angaben in Ost-
deutschland insgesamt 818
militärhistorische Gedenkstät-
ten und Friedhöfe. Nach Kennt-
nisstand von 2016 gibt es in
Ostdeutschland 1038 sowjeti-
sche Gräberstandorte. Die mei-
sten der 2 515 sowjetischen
Kriegsgräberstätten im We-
sten Deutschlands rückten erst
nach und nach (wieder) in den
Blickpunkt der Öffentlichkeit.
Durch breite öffentliche

Unterstützung und in enger
Kooperation mit dem Büro für
Kriegsgräberfürsorge und Ge-
denkarbeit bei der Botschaft
der Russischen Föderation in
Berlin hat das Deutsch-Russi-
sche Museum Berlin-Karlshorst
anläßlich des 70. Jahrestages
des Endes des Zweiten Welt-
krieges in Europa eine Online-
Datenbank erarbeitet (www.so
wjetische-memoriale.de). Die-
se Datenbank bietet Angehö-
rigen sowie allen Interessier-
ten eine Erstinformation zu
sowjetischen beziehungsweise
russischen Kriegsgräberstätten
in allen Regionen Deutsch-
lands. Dort sind auch die Grä-
ber russischer Kriegsgefange-
ner des Ersten Weltkrieges so-
wie die von verstorbenen An-
gehörigen der nach Kriegsen-
de in Deutschland stationier-
ten sowjetischen Truppen er-
faßt. Die letztgenannte Grup-
pe von Gräbern betrifft die so-
genannten sowjetischen Gar-
nisonfriedhöfe. Insgesamt wur-
den nach heutigem Kenntnis-
stand auf dem Gebiet der DDR
18 Garnisonfriedhöfe ange-
legt, die bis 1990 als Begräb-
nisstätten dienten und auf de-
nen schätzungsweise etwa
17000 Bürger der UdSSR ru-
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Am 16. Dezember 2017 jährte sich zum 25. Mal die Unter-
zeichnung des Deutsch-Russischen Abkommens über

Kriegsgräberfürsorge. Auch fast 73 Jahre nach Kriegsende
sind angesichts Millionen in Deutschland gestorbener sowjet-
ischer Kriegsgefangener und Zwangsarbeiter für viele Famili-
en Fragen über den Verbleib von Angehörigen offen. Stiftun-
gen, Vereine und Freiwillige engagieren sich, um den Toten ei-
ne Identität und den Familien eine Gewißheit zu geben.
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hen. In den Verträgen und Ver-
einbarungen zwischen der So-
wjetunion beziehungsweise
der Russischen Föderation und
Deutschland zur Regelung von
Kriegsfolgeangelegenheiten
fanden die Fragen, die die Exi-
stenz und Erhaltung der Gar-

nisonfriedhöfe in Deutschland
betreffen, keine Berücksichti-
gung. Die zuständigen Verwal-
tungen sind ungeachtet der
ungeklärten Rechts- und Fi-
nanzierungsverhältnisse aufge-
fordert, Lösungen zu finden,
die den Bedürfnissen und In-
teressen der Hinterbliebenen
gerecht werden und der Ver-
nachlässigung und Verwahr-
losung dieser Anlagen entge-
genwirken. Davon zeugt als
positives Beispiel der Garni-
sonfriedhof in Eberswalde (Land
Brandenburg): Der nach dem
Abzug der russischen Truppen
verwahrloste Garnisonfriedhof
wurde 2009 saniert. Die Anla-
ge wurde als würdige Gedenk-
und Erinnerungsstätte neuge-
staltet.

Das Abkommen von 1992
gewährleistet für alle anderen
in Deutschland gelegenen so-
wjetischen Kriegsgräberstätten
einen umfassenden und dau-
erhaften Bestandsschutz.
In den 25 Jahren der Gül-

tigkeit des Kriegsgräberabkom-

mens wurden allein in Berlin
und Brandenburg 84 sowjeti-
sche Kriegsgräberstätten, dar-
unter die großen Memorialan-
lagen in Berlin und in Seelow,
grundlegenden Sanierungs-
und Restaurierungsmaßnah-
men unterzogen. Dies geschah
vielerorts in Gemeinschaftsar-
beit der Standortkommunen
mit Beteiligung der russischen
Seite. Dabei geht es aber nicht
nur um die baulichen und gärt-
nerischen Bestandteile der
Anlagen. Es geht auch darum,
den Kriegstoten ihre mensch-
liche Würde und ihren Namen
zurückzugeben. Auch noch 72
Jahre nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs sind nicht
alle Namen von anonym be-
statteten Kriegsgefangenen,

Zwangsarbeitern und Sowjet-
soldaten identifiziert. Diese Auf-
gabe wird von den zuständi-
gen Behörden sehr unterschied-
lich wahrgenommen. Auch auf
diesem Gebiet ist das ehren-
amtliche Engagement von Bür-
gerinnen und Bürgern ein gro-

ßer Beitrag für Versöhnung und
Verständigung mit den Völ-
kern Rußlands und der Nach-
folgestaaten der Sowjetunion.
Ein Beispiel hierfür ist das Wir-
ken des Arbeitskreises „Sowjeti-
sche Ehrenmale und Friedhö-
fe" der Brandenburgischen
Freundschaftsgesellschaft e. V.
Jährlich erreichen den Verein
etwa 200 Auskunftsersuchen
nach Gräbern gefallener Rot-
armisten oder umgekomme-
ner sowjetischer Kriegsgefan-
gener und Zwangsarbeiter. Je-
de Anfrage wird sorgfältigst
bearbeitet und beantwortet.
In vielen Fällen kann den An-
gehörigen die gesuchte Grab-
stelle oder wenigstens der be-
treffende Friedhof als Ort für
ihre Trauer mitgeteilt werden.

Darüber hinaus unterstützt der
Arbeitskreis die Überprüfung
und Ergänzung von Register-
unterlagen einzelner Kriegs-
gräberstätten. So verzeichne-
te der sowjetische Ehrenfried-
hof in Elsterwerda im Dezem-
ber 1991 in seinen Unterlagen
1 892 anonym Beigesetzte.
Mitglieder des Arbeitskreises
haben diese Angaben mit an-
deren Quellen, insbesondere
der Datenbank „Memorial" des
Verteidigungsministeriums der
Russischen Föderation (www.
obd-memorial.ru/html/index.
html) sowie mit den Verlust-
meldungen der Roten Armee
abgeglichen. Im Ergebnis die-
ser sehr zeitaufwändigen Ar-
beit wurden 2 066 Namen für
die Verewigung angeregt und
mit den Suchergebnissen an-
derer zusammengeführt. Und
schließlich übergab am 21.
September 2017 in einer feier-
lichen Zeremonie der Bürger-
meister der Stadt Elsterwerda
der Öffentlichkeit neu gestal-
tete Namenstafeln mit 2194
Namen der bis dahin anonym
gebliebenen Kriegsopfer. 
Damit ist den Hinterbliebe-

nen die Möglichkeit gegeben,
nach Jahrzehnten der Unge-
wißheit, auch persönlich mit
den schrecklichen Kriegsereig-
nissen abzuschließen. Alexan-
der Fokin, der aus der litaui-
schen Stadt Visaginas nach El-
sterwerda anreiste, konnte nun
erstmals den Namen seines
Großvaters auf einer der Bron-
zetafel zu lesen. Für ihn und
seine Familie besteht nun Ge-
wißheit, daß es ein Grab und
namentliches Gedenken für
den am 1. Mai 1945 nach einer
schweren Verwundung ver-
storbenen Rotarmisten gibt.
Am 16. Dezember 2017 jähr-

te sich zum 25. Mal die Unter-
zeichnung des Deutsch-Russi-
schen Abkommens über Kriegs-
gräberfürsorge. Dieses Abkom-
men gemeinsam weiterhin mit
Leben zu erfüllen, bleibt eine
humanitäre staatliche und von
Bürgerengagement getragene
Aufgabe.
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